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„Die weitere Festigung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit erfordert 
bei der Einholung psychiatrischer und psy
chologischer Gutachten im Strafverfahren 
einheitliche Maßstäbe. Es bedarf der zu
verlässigen Bestimmung derjenigen Um
stände, die zu begründeten Zweifeln an der 
Zurechnungsfähigkeit bzw. Schuldfähigkeit 
von Tätern führen und Anlaß zu deren 
Begutachtung bieten.
Dazu dienen die nachfolgenden Kriterien. 
Sie sollen zugleich einer ungerechtfertigten 
Beiziehung von Gutachten Vorbeugen, die 
die Strafverfahren unnötig belasten und 
ihre Durchführung verzögern.

1.
Grundsätze für die Beiziehung 
forensischer Gutachten
Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß 
ein erwachsener Täter uneingeschränkt fä
hig ist, sich nach den gesellschaftlichen Ver
haltensnormen zu entscheiden und straf
bare Handlungen zu unterlassen. Bei einem 
jugendlichen Täter ist die Schuldfähigkeit 
in jedem Fall ausdrücklich zu prüfen (§ 66 
StGB). Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
normgerecht entwickelte und normalbefä
higte Jugendliche mit der Vollendung des 
14. Lebensjahres auf Grund des mit diesem 
Alter im allgemeinen erreichten Entwick
lungsstandes die persönliche Voraussetzung 
für strafrechtliche Verantwortlichkeit besit
zen.
Ein forensisches Gutachten ist folglich 
dann einzuholen, wenn es begründete Zwei
fel an der Zurechnungsfähigkeit bzw. 
Schuldfähigkeit von Tätern gibt.
Erhebliche Auffälligkeiten, die derartige 
Zweifel zu begründen vermögen, können 
sich aus den Persönlichkeitsbedingungen 
des Täters, seinem gesamten sozialen Ver
halten sowie aus dem Tatgeschehen, ins
besondere aus den Besonderheiten des Vor
gehens des Täters und aus seinem Entschei
dungsverhalten, ergeben.
Nur wenige Umstände, die auf bestimmte 
krankhafte Erscheinungen verweisen, zwin
gen unbedingt zur Begutachtung des Tä
ters, wie z. B. der bereits vorliegende ärzt
liche Nachweis einer schweren psychischen 
Erkrankung, einer Schizophrenie, eines 
hochgradigen Schwachsinns oder die Tat
sache, daß der Täter in langjähriger psy
chiatrischer Betreuung stand, so daß ein 
Bezug zur Tat in diesen Fällen anzuneh

men ist, auch wenn er nicht sofort erkenn
bar ist. In allen anderen Fällen dürfen die 
Auffälligkeiten nicht von den konkreten 
Umständen des Tatgeschehens und von den 
realen Verhaltensanforderungen losgelöst 
betrachtet werden, denn die Entscheidungs- 
fähigkeit des Täters bezieht sich stets auf 
ein bestimmtes strafbares Handeln. 
Hinweise für eine Begutachtung ergeben 
sich folglich aus
— der Art und Erheblichkeit der psychi

schen Auffälligkeit und aus
— ihrem Zusammenhang mit der Tathand

lung selbst.
So können z. B. Hinweise auf eine Kopf

verletzung allein nicht Veranlassung für 
die Beiziehung eines Gutachtens sein. Es 
kommt vielmehr immer auf die zusam
menhängende Betrachtung aller tat- und 
persönlichkeitsabhängigen Umstände, nicht 
aber auf einzelne Symptome an.

2.
Hinweise zur Prüfung der Zurechnungs
fähigkeit (§§ 15, 16 StGB) mit Hilfe von 
psychiatrischen Gutachten
Diese Hinweise gelten sowohl für erwach
sene als auch für jugendliche Täter.
Es ist wichtig, Vorgefundene psychische 
Auffälligkeiten beim Angeklagten in ihrer 
Bedeutung für eine Begutachtung zu be
stimmen. Dem Rechtspflegeorgan treten be
stimmte Erscheinungen entgegen, die aus 
psychiatrischer Sicht unterschiedlichen 
krankhaften oder krankheitswertigen Stö
rungen zuzuordnen sind. Die Hinweise zur 
Beiziehung von Gutachten werden deshalb 
in der Form dargestellt, w.e sie sich als 
Erscheinungen dem Gericht darbieten.
Die Feststellung von krankhaften Störun
gen der Geistestätigkeit, Bewußtseinsstö
rungen oder krankheitsw ertigen Fehlent
wicklungen ist dann das Ergebnis der wis
senschaftlichen Begutach tung.

2.1.
Erhebliche Auffälligkeiten aus dem Persön
lichkeitsbild des Angeklagten 
Darunter fallen Hinweise auf
— vorhandene oder durchlebte Hirnerkran

kungen bzw. -Verletzungen, Hirnschä
den oder Gehirnerschütterungen und 
-quetschungen, soweit danach erhebliche 
psychische V erhaltensauf fälli gk.eiten 
auftraten (die sich auch erstmalig im 
Tatverhalten zeigen können);
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